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 Zielsetzung 

1.1 Allgemeine Verfahrensbestimmungen 

a) Die Festsetzung und Zusicherung der Förderung 

sowie die Auszahlung der Investitionszuschüsse 

erfolgt durch das Amt der Steiermärkischen Lan-

desregierung, Abteilung 15 Energie, Wohnbau, 

Technik, FA Energie und Wohnbau, Ökoförde-

rungen. 

b) Erfüllungsort ist Graz. Sämtliche Vertragspar-

teien vereinbaren, dass auf das gegenständliche 

Rechtsverhältnis österreichisches Recht anzu-

wenden ist und bestimmen für alle aus diesem 

Vertrag etwa entstehenden Rechtsstreitigkeiten 

gemäß § 104 JN einvernehmlich den ausschließ-

lichen Gerichtsstand des jeweils sachlich zustän-

digen Gerichtes mit Sitz in Graz. Änderungen 

und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu 

ihrer Rechtswirksamkeit ausnahmslos der 

Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen die-

ses Vertrages unwirksam sein oder werden, 

wird hierdurch der übrige Inhalt dieses Vertra-

ges nicht berührt. Die Vertragsteile verpflichten 

sich jedoch, in einem solchen Fall unverzüglich 

die nichtige Vertragsbestimmung durch eine sol-

che rechtsgültige Vertragsbestimmung zu erset-

zen, die der nichtigen Bestimmung gemessen an 

der Absicht der Vertragspartner bei Vertragsab-

schluss und dem wirtschaftlichen Gehalt der 

Vertragsbestimmungen am nächsten kommt. 

1.2 Sonstige Pflichten 

Die Förderungswerberin/der Förderungswerber ver-

pflichtet sich 

a) die mit dem gegenständlichen Antrag vorgeleg-

ten Nachweise, detaillierte Originalrechnungen 

und Zahlungsbelege für die Dauer von 7 Kalen-

derjahren ab dem Zeitpunkt der Durchführung 

der geförderten Maßnahme gesichert aufzube-

wahren, 

b) die errichtete Anlage ordnungs- und bestim-

mungsgemäß zu betreiben,

 

c) einer allfälligen Kontrolle durch die Organe des 

Förderungsgebers, den Steiermärkischen Lan-

desrechnungshof oder eine von diesen Stellen 

beauftragte oder ermächtigte Person zum Zwe-

cke der Überprüfung der Einhaltung der hiermit 

eingegangenen Verpflichtungen alle erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen und zu den üblichen 

Geschäftszeiten Zutritt zur Anlage zu gewähren,  

d) eventuellen Rechtsnachfolgern alle Verpflich-

tungen aus dem Rechtsverhältnis zwischen För-

derungsnehmerIn und –geber rechtswirksam zu 

überbinden und dies bis spätestens 14 Tage 

nach rechtswirksamer Übertragung dem Förde-

rungsgeber schriftlich unter Bekanntgabe aller 

relevanten Daten mitzuteilen und alle Änderun-

gen der im Förderungsantrag dargestellten Um-

stände und Daten anzuzeigen, 

e) alle Kosten und Auslagen zu tragen oder zu er-

setzen, die aus der Sicherstellung von Ansprü-

chen des Landes Steiermark im Zusammenhang 

mit der gegenständlichen Förderung entstehen, 

sowie auch jene, die mit der gerichtlichen 

Durchsetzung etwaiger Ansprüche des Landes 

gegen Dritte bzw. gegen das Land durch Dritte 

verbunden sind, die im Zusammenhang mit dem 

gegenständlichen Rechtsverhältnis stehen, so-

fern der diesbezügliche Rechtsstreit durch 

Handlungen oder Unterlassungen seitens der 

Förderungsnehmerin/des Förderungsnehmers 

verursacht wurde sowie in einem solchen 

Rechtsstreit dem Land zur Seite zu stehen, wo-

bei das Land verpflichtet ist, den/die Förde-

rungsnehmer/in rechtzeitig voll zu informieren 

und prozessuale Handlungen, gerichtliche und 

außergerichtliche Vergleiche sowie teilweise 

und gänzliche Anerkenntnisse in Bezug auf den 

streitgegenständlichen Anspruch nur im Einver-

nehmen mit dem/der Förderungsnehmer/in zu 

tätigen, 
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f) dem Förderungsgeber die gewährte Förderung 

rückzuerstatten, wenn 

I. die Förderungsnehmerin/der Förderungs-

nehmer ihre/seine auf Grund des Förde-

rungsvertrags übernommenen Verpflichtun-

gen nach gehöriger Abmahnung innerhalb 

einer Frist von einem Monat nicht einhält,  

II. die Förderungsnehmerin/der Förderungs-

nehmer einen geforderten Nachweis nicht 

fristgerecht erbringt, wobei im Falle einer 

mengenmäßig spezifizierbaren, teilweisen 

Nichterfüllung der Verpflichtungen das ge-

genständliche Rückforderungsrecht nur im 

zur Nichterfüllung aliquoten Ausmaß er-

wächst, oder 

III. die Gewährung dieser Förderung vorsätzlich 

oder fahrlässig durch unwahre Angaben o-

der Verschweigen maßgeblicher Tatsachen 

herbeigeführt wurde oder sonst seitens des 

Förderungsnehmers/der Förderungsnehme-

rin gegenüber dem Förderungsgeber vor-

sätzlich oder fahrlässig unwahre Angaben 

gemacht wurden. 

Diese Rückerstattungen sind unverzüglich, spätestens 

jedoch 14 Tage nach Einmahnung durch den Förde-

rungsgeber, auf das Konto des Landes Steiermark, Lan-

des-Hypothekenbank Steiermark, IBAN 

AT375600020141005201, unter Angabe der Geschäfts-

zahl zur Überweisung zu bringen. Die rückgeforderten 

Beträge erhöhen sich in Fällen der Rückforderung ge-

mäß Punkt 1.2. lit. f) I. bis III. um Zinsen in Höhe von 3 

% p.a. über dem jeweils geltenden Basiszinssatz der 

ÖNB ab dem Tag der erstmaligen Auszahlung der För-

derungsmittel.  

 Insolvenzrechtliche Bestimmung 

Für den Fall, dass über das Vermögen der Förderungs-

nehmerin/des Förderungsnehmers ein Insolvenzverfah-

ren eröffnet wird oder ein Insolvenzantrag mangels ei-

nes zur Deckung der Kosten des Insolvenzverfahrens 

voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen 

wird oder die Zwangsverwaltung über das Vermögen 

des Förderungsnehmers/der Förderungsnehmerin an-

geordnet wird, ist vereinbart, dass 

a) diesfalls vor der Realisierung des Förderungsge-

genstandes keine Förderungsmittel mehr ausbe-

zahlt werden können und 

b) bereits ausbezahlte Förderungsmittel zur Rück-

zahlung fällig werden, wenn vom/von der För-

derungsnehmer/in nicht nachgewiesen wird, 

dass die Realisierung des Förderungsgegenstan-

des trotz der vorstehend genannten Gründe ge-

sichert ist. 

 Anrechenbarkeit nach dem Ener-
gieeffizienzgesetz 

Bei der geförderten Maßnahme, die auf der Grundlage 

eines förmlich eingerichteten Regulierungsinstrumen-

tes zur Schaffung von Anreizen für MarktteilnehmerIn-

nen erfolgt, damit diese energieeffizienzverbessernde 

Maßnahmen ergreifen, handelt es sich um eine strate-

gische Maßnahme im Sinne von § 5 Abs 1 Z 17 in Ver-

bindung mit § 27 Abs 4 Z 2 Bundes-Energieeffizienzge-

setz – EEffG. Soweit eine Übertragung dieser Maß-

nahme durch die Förderungswerberin/den Förderungs-

werber auf Dritte zulässigerweise erfolgen kann, ist da-

für auch die Zustimmung der Förderungsstelle einzuho-

len. 
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 Datenschutzrechtliche Bestim-
mung 

4.1 Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle 

ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b und f Datenschutz- Grund-

verordnung ermächtigt, alle im Förderungsantrag ent-

haltenen sowie die bei der Abwicklung und Kontrolle der 

Förderung sowie bei allfälligen Rückforderungen anfal-

lenden, die Förderungsnehmerin/den Förderungsneh-

mer betreffenden personenbezogenen Daten für Zwe-

cke der Abwicklung des Förderungsvertrages, für Kon-

trollzwecke und für allfällige Rückforderungen automa-

tionsunterstützt zu verarbeiten.  

4.2 Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle 

ist weiters ermächtigt, Daten gemäß Z 1 im notwendi-

gen Ausmaß  

a) zur Erfüllung von Berichtspflichten, für Kontroll-

zwecke oder zur statistischen Auswertung  

- an den Landesrechnungshof Steiermark und 

vom Land beauftragte Dritte, die zur vollen Ver-

schwiegenheit über die Daten verpflichtet sind,  

- allenfalls an den Bundesrechnungshof und das 

zuständigen Bundesministerium,  

-  allenfalls an Organe der EU nach den EU-recht-

lichen Bestimmungen,  

- allenfalls an andere Stellen, mit denen Koopera-

tionen bestehen oder die gesetzlichen Anspruch 

auf Informationen haben bzw.  

b) für Rückforderungen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f Da-

tenschutz-Grundverordnung an das Gericht  

zu übermitteln.  

4.3 Der Name der Förderungsnehmerin/des Förde-

rungsnehmers oder ihre/seine Bezeichnung unter An-

gabe der Rechtsform, der Förderungsgegenstand sowie 

die Art und die Höhe der Förderungsmittel können in 

Berichte über die Förderungsvergabe aufgenommen 

und so veröffentlicht werden.  

4.4 Angaben zu der Förderungsnehmerin/dem För-

derungsnehmer, der Förderungsgegenstand, die Art 

und die Höhe der Förderungsmittel, die Zuordnung zum 

Leistungsangebot sowie Angaben über die Zahlungen (§ 

25 Abs. 1 Z 1 bis 4, 6 und 7 TDBG 2012) können an den 

Bundesminister für Finanzen zum Zweck der Verarbei-

tung in der Transparenzdatenbank übermittelt werden.  

4.5 Soweit Mehrfachförderungen ausgeschlossen 

sind, erfolgt zwischen den Förderungsstellen von Land 

und Bund ein Abgleich der Daten aus den jeweiligen För-

derungsanträgen.  

4.6 Allgemeine Informationen  

- zu den zustehenden Rechten der Förderungs-

nehmerin/des Förderungsnehmers auf Aus-

kunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 

der Verarbeitung, Widerruf und Widerspruch 

sowie Datenübertragbarkeit,  

- zu dem zustehenden Beschwerderecht der 

Förderungsnehmerin/des Förderungsnehmers 

bei der Österreichischen Datenschutzbehörde 

und  

- zum Verantwortlichen der Verarbeitung und 

zum Datenschutzbeauftragten  

finden Sie auf der Datenschutz-Informationsseite der 

Steiermärkischen Landesverwaltung  

(https://datenschutz.stmk.gv.at) 
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